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Schriftliche Vereinbarung über die Probefahrt 

 

Fahrzeugangaben 

Hersteller: Amtliches Kennzeichen: 

Fahrzeugmodell-/typ: Bereits vorhandene Beschädigungen: 

Verkäufer (KFZ-Halter) Käufer (Probefahrer) 

Name: Name: 

Vorname: Vorname: 

Straße / Hausnummer: Straße / Hausnummer: 

PLZ / Ort: PLZ / Ort: 

Telefonnummer: Personalausweisnummer: 

KFZ-Versicherungsgesellschaft: Führerscheinnummer: Fahrerlaubnisklassen: 

Zeitraum der Probefahrt 

Beginn: Ende: 

Vorhandene Versicherungen 

Haftpflichtversicherung Ja                Nein  

 
Vollkaskoversicherung 

Ja                Nein 

ohne Eigenbehalt            mit Eigenbehalt         
Höhe:                           € 

Pfand / Kaution  
Der Probefahrer hinterlegt für die Dauer der Probefahrt folgende Sicherheit beim Verkäufer: 
 
 

Vereinbarungen 
1. Hiermit versichert der Probefahrer, das Fahrzeug ausschließlich zum Zwecke der Probefahrt zu nutzen und 
nach § 2 des Straßenverkehrsgesetzes im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.  
2. Der Probefahrer stellt den Halter des Fahrzeuges von Ansprüchen frei, die durch die Verletzung 
gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang mit der Probefahrt entstehen.  
3. Für Schäden am Fahrzeug, die der Probefahrer verschuldet hat, haftet er selbst. 
4. Die Haftung beschränkt sich auf die Selbstbeteiligung und einen eventuellen Schaden durch Rückstufung 
und zwar für die Schäden, die durch eine der oben genannten Versicherungen abgedeckt sind. 

Ort Datum 

Unterschrift des KFZ-Halters Unterschrift des Probefahrers 
  

 


